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2) Bey Fürstl. Kriegs - und Domamen, Cammer , ist wegen allenfalßiger Vererbleihung
der Waag-Mühle zu Milsungen, oder auch deren wettern Verpachtung halber ein
nochmaliger Termin auf Montag den 6ten des nechstkommenden Monats Octobriö an-
berahmt worden, in welchem diejenige, welche auf eine oder die andere Weife zu die- !
ser Mühle Lust haben, und sich zur licirakiem legitttniren können, erscheinen, und auf r
die vorliegende Condiriones, welche auch vorher allhier und bey dem Renthmeister zu
Milsungen, einzusehen stehen, ihr Gebott thun, und das weitere erwarten mögen.
Cassel den 24ten Sepb 1766.

Fürstl Heß. Rriegsarnd DomainenLämmer daselbst.
II. Citatio Creditorum.

1) Wir Bürgermeister und Rath zu Castell, fügen hiermit kund und zu wissen, wasmaf-
sen wir per sentehtiam vom 29ten Aug. kt. a. über des verstorbenen Bürgers und Ca

melot-Fabricantens Beißheims und dessen nachgel. Wittib Vermögen den Concurs-
Proceß erkannt, und zugleich ad liquidandum credita term. auf den 2 ten Der. schiers-

fünft, sup praejud. praecl. &amp; perpetui silentii pxafigirt haben. Wir citlren, heischen
und laden demnach alle und jede bekannte und unbekannte Beisheimische Lredirores hier
mit von Amts, Gerichts- und Rechts wegen zum iten, iun und zterr, mithin ein- für

alle mahl, und wollen, daß ihr in prafixo morgens 9 Uhr aus hiesigem Stadtgericht er
scheinet, den pttim. legitimationis allenthalben berichtiget, sodann eure habende Forde
rungen und sonstige Ansprüche anrejchig docitt, und der Bchör liquidirt, auch was sich
überhaupt, denen Rechten nach, gebühret, verhandelt, mit der Verwarnung, ihr erschei
net, und thut solches alsdann oder nicht, daß ihr weiter nicht gehört, sondern gewiß mit
eueren Prätensionen und Ansprüchen präcludirt und ein ewiges Stillschweigen auferlegt,
und in eueren ungehorsam auf der geschickt erscheinenden Theilen Anrufen, Suchen und
Bitten, ferner ergehen, und erkannt werden. R. 8ign. Castell den ztenSept. 1766.

Bürgermeister und Rach daselbst.

2.) Der Qüeck-Müller, Johann Claus Menger, ohnweitGermerode, hat wegen seines,
Schulden halber, in Verfall gerathenen Haushalts, bey Hochlürstl. Regierung, um ein
momorium angefachet und eine Verordnung auögewürket, daß mit seinen Gläubigern,
bey denen angeführten Umständen, tractiret werden soite. Von Amts wegen werden
demnach die Gläubiger des ersagten Müller, Johann Claus Mengers, hiermit vorge-
laden, daß diese in rermino den 29ten Octobr. vor hiesigen Füstl. Amt ersckeinen, die

Vorschläge zur Güte anhören, und in einem oder andern Fall, weiterer recht!. Verfü
gung gewärtigen sollen, sign. Abterode den zoten Aug 5766.

F. H. R. Amt daselbst

3) Der Fuhrmann, Johann Claus Heckemann, zu Germerode, vulgo der euirailler-Neu-
ther genannt, ist jüngsthin ausqetretten, und hat ein mit vielen Sch'ulden beschwertes
Vermögen hinterlassen. Wer nun an diesen Johann Claus Heckemann Forderungen
hat, wird zu deren Liquidation in rermino den 8ten Octobr. c. a. vor hiesigem Fürstl.

Amt,


